
Salma Al Shofe und Basel Hlal Mozartstraße 6,77694kehl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
in der Sache Al-Shofe +Hlal gegen Dammer 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir bestreiten die Ausführungen im Schreiben des Beklagten vom 04.01.2024 
und wiederholen unsere Forderungen. 

 
Der Beklagter behauptet in seinem Schreiben , dass die Kläger Einspruch vom 
18.03.2020 bis 01.04.2021erhoben hätten nicht. 

 
Hier bestreitet der Beklagte nicht Manipulationen an der 
Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2019, sondern versucht durch seine 
Falschbehauptung Rechtfertigungen für seine Manipulation zu finden. (Dies ist 
ein Beweis für seine schlechten Absichten) 
 
Den Nebenkostenabrechnung 2019 haben wir bereits mit Schreiben vom 
12.12.2020 widersprochen. Innerhalb der Widerspruchsfrist. (Anlage 2) 
 
 
 
Mit freundlichen grüßen 
 
 
 
 
Salma Al Shofe   Basel Hlal   
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Amtsgerecht Kehl 
Hermann-Dietrich-Straße 6 
77694 Kehl 

Tel: 015215683826 
 
Kehl den 14.01.2024 
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